
BRUGG � Am 1. November 2012
ist eine Teilrevision des Raum-
planungsrechtes in Kraft gesetzt
worden (die «BauernZeitung»
berichtete), die auf eine Standes-
initiative des Kantons St. Gallen
zurückgeht. Bemängelt wurde
die Ungleichbehandlung von so
genannt altrechtlichen Wohn-
bauten. «Altrechtlich» bedeutet
im raumplanungsrechtlichen
Sinn, dass die Baute bereits vor
dem 1. Juli 1972 rechtmässig be-
standen hat. Ebenfalls vorge-
bracht wurde, dass die Unter-
scheidung, ob im Jahr 1972 noch
eine erwerbsmässige Landwirt-
schaft betrieben wurde oder
nicht, einen unverhältnismäs -
sigen Aufwand für Gesuchstel-
ler und Baupolizeibehörden be-
deute.

Bei altrechtlichen Bauten 
wird nicht mehr unterschieden
Kurz nach Inkraftsetzung die-

ser Revision war die Unsicher-
heit gross. Zu diesem Thema
wurden verschiedene Zeitungs-
artikel mit unterschiedlicher
Auslegung des neuen Rechts ver-
öffentlicht. Die Schweizerische
Vereinigung für Landesplanung
(Mitglieder sind vorab Kantone
und Gemeinden, das Bundesamt
für Raumentwicklung [ARE] so-
wie unter anderem auch der
SBV) hat mit der Broschüre
Raum und Umwelt vom Januar
2013 eine Vollzugshilfe zu «Be-
stehende Wohnbauten ausser-
halb der Bauzone» veröffentlicht
und dabei die neue Rechtslage
beschrieben. Neu ist, dass bei
altrechtlichen Bauten nicht
mehr unterschieden wird, ob es
sich um einen aktiven Landwirt-
schaftsbetrieb handelt oder
nicht. Bei altrechtlichen Bauten,
die noch landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, stellt sich die Fra-
ge, ob die Wohnbauten unter
dem Titel der Zonenkonformität
(Art. 16a RPG) oder auf dem Aus-
nahmeweg (Art. 24c RPG, Besitz-
stand) teilweise geändert, mass-
voll erweitert oder wiederaufge-
baut werden sollen. 

Die Anwendung des Besitz-
standes hat den Vorteil, dass der
gemäss Art. 16a RPG erforderli-
che Bedarfsnachweis wegfällt
(Überwachungsfunktion, Dis-
tanz zu Bauzone, Betriebsnach-
folge, Nachweis längerfristige
Existenzfähigkeit, Grundbu-
chanmerkungen). 

Aktive Landwirte 
nicht schlechter stellen
Aufgrund des Wortlauts bzw.

Randtitels von Artikel 24c RPG
(Bestehende zonenwidrige Bau-
ten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen) wäre davon auszuge-
hen, dass dieser Ausnahmetat-
bestand für zonenkonforme
Bauten nicht anwendbar ist.
Dem steht jedoch die Entste-
hungsgeschichte des revidierten
Artikels entgegen. Es entspricht
(. . .) dem Willen des Gesetzge-
bers, künftig aktive Landwirte
nicht mehr schlechter zu stellen
als solche, die ihren Betrieb auf-
gegeben haben und damit bisher
von den Erweiterungsmöglich-
keiten von «Wohnen bleibt Woh-
nen» (Art. 24d RPG) Gebrauch
machen konnten. Hingegen soll
bei einer allfälligen späteren Be-
triebsaufgabe aufgrund des Um-
stands, dass bereits aktive Land-
wirte von den Möglichkeiten
von Artikel 24c RPG Gebrauch
machen können, nicht mehr
Gebäudevolumen bestehen, als
dies sonst der Fall gewesen wä-
re. Dies entspricht dem Grund-
satz beim Bauen ausserhalb
der Bauzonen, dass Bewilli-
gungen nach verschiedenen Be-
willigungstatbeständen nicht
kumuliert werden können. Das
heisst: Wer nach Artikel 24c RPG
mehr Wohnfläche erstellt hat,
als dem landwirtschaftlichen Be-
darf nach Artikel 16a RPG ent-
spricht, darf später nicht zusätz-
lich noch Wohnraum nach Art.
16a RPG erstellen oder erwei-
tern. 
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